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stücks-)Tisch.Denn bisher durfte
im Handel nur Konfitüre aus Zit-
rusfrüchten als „Marmelade“ be-
zeichnet werden. Alle anderen
Fruchtaufstriche mussten eben
als „Konfitüre“ oder „Fruchtauf-
strich“ verkauft werden.
Ausnahmen gab es lediglich für

die Direktvermarktung. Im all-
täglichen deutschen Sprachge-
brauch ist das alles kaum ange-
kommen – oder wer hat sich zum
Frühstück schon ein «Konfitü-
renbrot» gemacht?
Mit der Änderung der Konfitü-
ren-Verordnung dürfen alle
fruchtigen Aufstriche als «Mar-
melade» bezeichnet werden. Die
Bezeichnung «Zitrusmarmelade»
ersetzt danndenBegriff «Marme-
lade» bei Zitrusfrüchten.
Die Änderung wurde durch den
Brexit angestoßen. Die britische
Regierung hatte sich bereits vor
fünf Jahren von der alten EU-Re-
gelung verabschiedet unddenBe-
griff «Marmelade» für Fruchtauf-
striche zurückgeholt. Inzwischen
zog die EU nach. «Am Früh-
stückstisch der Verbrauchenden
ändert das wohl wenig», so Gab-
riele Kaufmann vom BZfE. Aber
der rechtlich korrekte Sprachge-
brauchwerde damit einwenig all-
tagsnäher.
Es gibt noch eine Neuerung:

Der Mindestfruchtgehalt wird
von 350 auf 450 g je Kilo angeho-
ben, bei der Bezeichnung „Extra“
von 450 auf 500 g pro Kilo.
Spätestens abdem14. Juni 2026

müssen alle ab dato neu produ-
ziertenAufstrichenachderneuen
Regelung gekennzeichnet wer-
den. Bis dahin hergestellte Be-
stände dürfen wie gehabt abver-
kauft werden. (dpa)

Die einenhaben sich vielleicht ge-
wundert, anderen ist es gar nicht
aufgefallen: Wer im Supermarkt-
regal nach Marmelade greift,
packt streng genommen meist
Produkte mit der Bezeichnung
„Fruchtaufstrich“, „fruchtiger
Aufstrich“ oder „Konfitüre“ in
den Einkaufswagen. Aber mit der
Wortklauberei ist bald Schluss.
Ab dem Sommer 2026 darf

„Marmelade“ offiziell so heißen,
wie ihre Fans sie ohnehin nennen:
Der Begriff „Marmelade“ ist dann
nichtmehr nur Zubereitungen aus
Zitrusfrüchten vorbehalten, son-
dern darf auch bei süßen Aufstri-
chen aus Erdbeeren, Himbeeren
oder Aprikosen verwendet wer-
den.Daraufweist das Bundeszent-
rum für Ernährung (BZfE) hin.
Der Grund: Die EU hatte die

„Frühstücksrichtlinie“ vor zwei
Jahren geändert. Mit der Umset-
zung in deutsches Recht ist nun
das jahrzehntelange Sprach-
Wirrwarr vom (Früh-

Marmelade für alle: Ab Som-
mer 2026 dürfen alle Frucht-
aufstriche offiziell als Marme-
lade bezeichnet werden.
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Marmelade darf jetzt
endlich auch

Marmelade heißen

Wie sehr Arbeit in Teilzeit den
Vermögensaufbau ausbremst

Für die Familie im Job kürzertre-
ten, bedeutet auch, Gehaltsein-
bußen in Kauf zu nehmen -
außerdem deutlich weniger
Rücklagen. Darunter kann der
Vermögensaufbau erheblich lei-
den. Wer seine Arbeitszeit etwa
für zehn Jahre halbiert - und da-
mit auch die Zahlungen für die
privateAltersvorsorge - kanndas
zum Renteneintritt mit mehre-
ren hunderttausendEuroEinbu-
ßen bezahlen. Das hat das Ver-
gleichsportal Verivox errechnet.
In demkonkreten Szenario in-

vestiert eine vollzeitbeschäftigte
Person ab dem 30. Lebensjahr
monatlich 300 Euro in einen
ETF-Sparplan, der Jahr für Jahr
eine Rendite von 7,5 Prozent ab-
wirft. Bis zumRenteneintritt mit
67 Jahren liegt der Depotwert so

bei rund730.000Euro,wovon le-
diglich 136.800 Euro auf eigene
Einzahlungen entfallen.
Angenommen, dieselbe Per-

son würde in der Zeit zwischen
30 und 40 Jahren nur halbtags
arbeiten und in dieser Zeit auch
nur dieHälfte - also 150Euro - in
den Sparplan einzahlen und erst
anschließend wieder auf Vollzeit
und die Sparrate von 300 Euro
pro Monat aufstocken, werden
bis zum Renteneintritt insge-
samt immerhin noch 118.800
Euro Beiträge eingezahlt. Der
Depotwert liegt dann allerdings
durch den geringeren Zinses-
zinseffekt nur bei rund 529.000
Euro, also um mehr als 200.000
Euro niedriger.
Bei vorübergehender Redu-

zierung der Arbeitszeit auf eine

Dreiviertelstelle und der ent-
sprechenden Anpassung der
Beiträge lägen mit 67 Jahren

noch immer mehr als 100.000
Euroweniger imDepot. Ganz zu
schweigen von den Einbußen,

die die Teilzeitarbeit darüber hi-
naus bei der gesetzlichen Rente
hat.
Von dem finanziellenNachteil

sind in Deutschland überwie-
gend Frauen betroffen. Laut
Zahlen des Statistischen Bun-
desamts arbeitet rund jede zwei-
te Frau (49 Prozent) in Teilzeit,
während es bei den Männern
nur rund jeder Achte ist (12 Pro-
zent). «Die finanziellen Folgen
von Teilzeitphasen werden noch
immerhäufig unterschätzt», sagt
Melanie Ulbrich, Finanzexper-
tin bei Verivox.
Sie rät Paaren, bei denen Teil-

zeitarbeit unvermeidbar ist, zu
einem finanziellen Ausgleich für
den benachteiligten Partner, um
zumindest einenTeil derVersor-
gungslücke zu schließen. (dpa)
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